
 Niederschriftserklärungen zum TVÜ-Länder: 
 
 
1.  Zu § 1: 

Für den Fall des Wiedereintritts eines Landes in die Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) verpflichtet sich die TdL zur Aufnahme von 
Tarifverhandlungen über die Überleitung in den TV-L. 

 
2. Zu § 2 Absatz 1: 

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der TV-L und der TVÜ-
Länder das bisherige Tarifrecht auch dann ersetzen, wenn arbeitsvertragliche 
Bezugnahmen nicht ausdrücklich den Fall der ersetzenden Regelung 
beinhalten. 

 
3.  Zu § 2 Absatz 4: 

Mit Abschluss der Verhandlungen über die Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
heben die Tarifvertragsparteien § 2 Absatz 4 auf. 

 
4.  Zu § 4: 

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Ärzte, die am 31. Oktober 
2006 die Bezeichnung "Oberarzt/Oberärztin" führen, ohne die Vorausset-
zungen für eine Eingruppierung als Oberärztin beziehungsweise Oberarzt 
nach § 12 TV-L zu erfüllen, die Berechtigung zur Führung ihrer bisherigen 
Bezeichnung nicht verlieren. Eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe Ä 3 ist 
hiermit nicht verbunden. 

 
5.  Zu § 8 Absatz 2: 

Die Neuberechnung des Vergleichsentgelts führt nicht zu einem Wechsel der 
Entgeltgruppe. 

 
6.  Zu § 8 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 2 sowie § 9 Absatz 2 bis 4: 

Eine missbräuchliche Entziehung der Tätigkeit mit dem ausschließlichen Ziel, 
eine Höhergruppierung bzw. eine Besitzstandszulage zu verhindern, ist nicht 
zulässig. 

 
7.  Zu § 10: 

Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertragung 
einer höherwertigen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden Übertragung 
einer höherwertigen Tätigkeit ist. 

 
8.  Zu § 12: 

Die Tarifvertragsparteien erkennen an, dass die Strukturausgleiche in einem 
Zusammenhang mit einer zukünftigen Entgeltordnung stehen. Die 
Tarifvertragsparteien werden nach einer Vereinbarung einer neuen 
Entgeltordnung zum TV-L prüfen, ob und in welchem Umfang sie neben den 
bereits verbindlich vereinbarten Fällen, in denen Strukturausgleichsbeträge 
festgelegt sind, für einen Zeitraum bis längstens Ende 2015 in weiteren 
Fällen Regelungen, die auch in der Begrenzung der Zuwächse aus 
Strukturausgleichen bestehen können, vornehmen müssen. Sollten 



zusätzliche Strukturausgleiche vereinbart werden, sind die sich daraus 
ergebenden Kostenwirkungen in der Entgeltrunde 2009 zu berücksichtigen. 

 
9.  Zu § 17 Absatz 8: 

Mit dieser Regelung ist keine Entscheidung über Zuordnung und 
Fortbestand/Besitzstand der Zulage im Rahmen einer neuen Entgeltordnung 
verbunden. 

 
9a.  Zu § 20 Absatz 2: 

Eine Lehrkraft, die in eine individuelle Endstufe übergeleitet wurde, erhält 
nach einem Harmonisierungsschritt mindestens den Tabellenwert der für ihre 
Entgeltgruppe maßgebenden letzten Tabellenstufe, wenn dieser den Betrag 
der neuen individuellen Endstufe übersteigt. 

 
10.  Zu § 30 Absatz 1: 

Im Hinblick auf die notwendigen personalwirtschaftlichen, organisatorischen 
und technischen Vorarbeiten für die Überleitung der vorhandenen 
Beschäftigten in den TV-L sehen die Tarifvertragsparteien die Problematik 
einer fristgerechten Umsetzung der neuen Tarifregelungen zum 1. November 
2006. Sie bitten die personalverwaltenden und bezügezahlenden Stellen, im 
Interesse der Beschäftigten gleichwohl eine terminnahe Überleitung zu 
ermöglichen und die Zwischenzeit mit zu verrechnenden Abschlags-
zahlungen zu überbrücken. 

 
 
 


